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Die von Dr. Christian Scherz vertretene Ignes Ponto ist vor dem LG Köln der Constantin
unterlegen. Das LG sah “in der Darstellung dieser Szene weder eine Verletzung des
postmortalen Persönlichkeitsrechts des Ermordeten noch des Persönlichkeitsrechts der
Klägerin”.

Zum postmortalen Persönlichkeitsrecht befand das LG, dass die Abweichungen vom
tatsächlichen Geschehen nicht die Verfälschung des Lebensbildes der ermordeten Jürgen Ponto
zur Folge hatten und auch eine sonstige Abwertung der Persönlichkeit sei nicht gegeben.

Zur möglichen Verletzung des Persönlichkeitsrechts Ignes Pontos befand das LG, es habe in
einer Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit berücksichtigt, dass “die
fragliche Szene derart in den Gesamtorganismus des Films eigenbettet” sei, dass “das
Persönliche und Private der Klägerin…hinter der Filmfigur zurücktrete”.

Ob dies das Ende der Streitigkeiten gewesen ist oder nur die erste Etappe, ließ Scherz nach
Presseberichten noch offen.

(cen)

Die TAZ hat bereits hier kommentiert.

Wir weisen auf unseren Link zum Interview von Nils Minkmar mit Ignes Ponto hin.
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http://www.sueddeutsche.de/655389/631/2706929/Das-Leid-ist-nicht-das-Thema.html
http://www.sueddeutsche.de/655389/631/2706929/Das-Leid-ist-nicht-das-Thema.html
http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/richtiges-zum-falschen-film/
http://www.ip-notiz.de/kurz-zum-baader-meinhof-komplex/2008/12/02/

